
42 IHK WirtschaftsForum 11.09

Starthilfe und Unternehmensförderung

Bei Aktiengesellschaften verlangt 
das Gesetz einen Aufsichtsrat. Dieser 
berät, unterstützt, überwacht und 
beaufsichtigt. Diesen weisen Gedan­
ken – der weise bleibt, auch wenn 
die Aufsichtsorgane nicht immer 
überzeugend besetzt sind – können 
sich auch GmbHs, Personengesell­
schaften und andere Unternehmen 
zunutze machen – nämlich durch die 
Einrichtung eines Beirats. 

Ein geschäftsführender Haupt­
gesellschafter bedarf naturge­
mäß weniger der Beaufsichtigung. 
Aber auch ihm kann es nur nüt­
zen, wenn ein Beirat über die Ein­
haltung von Gesetzen, Regeln und 
unternehmensinternen Vorgaben 
wacht. Rat brauchen Unternehmens­
inhaber immer – auch das Oberhaupt 
eines Familienunternehmens. 

Fehlender Dialog, Beratungsre­
sistenz oder Kritikunfähigkeit sind 

im heutigen Wirtschaftsleben ge­
fährlich. Umso mehr benötigt ein 
Unternehmen Rat und Aufsicht, etwa 
bei Gesellschaftern mit unterschied­
lichen Interessen, in Nachfolgesitu­
ationen, bei Fremdgeschäftsführern, 
oder wenn die Rahmenbedingungen 
generell schwierig sind.

Ob ein Beirat gewinnbringend 
arbeitet, hängt im Wesentlichen von 
drei Faktoren ab: erstens von sei­
ner Qualifikation, zweitens von sei­
ner Unabhängigkeit (die Mitglieder 
müssen ausschließlich dem Unter­
nehmen verpflichtet sein) sowie 
drittens von einem Vertrauensver­
hältnis zu den Eignern, damit bei 
wichtigen Entscheidungen das Vier-, 
Sechs- oder Acht-Augen-Prinzip tat­
sächlich realisiert wird. 

Mitglieder des Beirats müssen 
mit Bedacht ausgewählt werden. Es 
eignet sich meist nicht der Jagd­

freund oder der Golfpartner. Auch 
nicht Personen, von denen der Un­
ternehmer sich Aufträge, Kontakte 
oder Vertriebsunterstützung erhofft. 
Diesen Fehler machen viele Unter­
nehmen. Aber Verkaufsförderung 
und Beiratstätigkeit unterscheiden 
sich fundamental, sie lassen sich 
nicht miteinander verbinden. 

Ungeeignet für den Beirat sind 
auch Vertreter der Hausbank, soweit 
dies nicht im Ausnahmefall unver­
meidlich ist. Denn der Banker ver­
tritt zuallererst die Interessen seines 
Hauses, andernfalls hat er seinen Job 
die längste Zeit gemacht. Manchmal 
kommen der Steuerberater, Rechts­
anwalt oder ein Wirtschaftsprüfer 
für die Berufung in dieses Gremi­
um infrage, aber wiederum nicht der 
Jahresabschlussprüfer. 

Unternehmer sollten sich für 
den Beirat immer Persönlichkeiten 

suchen, die von Berufs wegen kri­
tisch, unabhängig und verschwiegen 
sind, und die herausragende Kennt­
nisse und Erfahrungen auf geschäft­
lichen Grundlagengebieten aufwei­
sen: Unternehmensführung, Recht, 
Finanzierung, Bankgeschäfte, Bi­
lanzen, Steuern. Branchenwissen 
ist eine erfreuliche Zutat, aber nicht 
ausschlaggebend. Der Aufwand für 
die Rekrutierung eines solchen Bei­
rats lohnt sich. Denn es geht um die 
Stabilität und den Erfolg des Unter­
nehmens.� ❙

Beiräte

Eine Beratungsalternative
Oft sind einzelne Unternehmer damit überfordert, Entscheidungen schnell und sicher zu treffen. Zu komplex  
sind oft die Parameter, zu unübersichtlich die Risikofaktoren. Abhilfe kann hier ein Beirat schaffen.
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